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Mitglieder-Info Nr.  39/2010 
 
Überleitung von Pflichtteilsansprüchen nach § 93 SGB XII 
Umfrage des Landschaftsverbandes Rheinland unter den überörtlichen Trägern der 
Sozialhilfe vom 08.06.2010  
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Landschaftsverband Rheinland hatte in einer Kurzumfrage bei unseren Mitgliedern 
nachgefragt, ob diese regelmäßig Pflichtteilsansprüche nach § 93 SGB XII überleiten, 
auch diejenigen behinderter Kinder, die Eingliederungshilfe erhalten.  

Auf die Umfrage geantwortet haben: 

• Aus Bayern die Bezirke Mittelfranken, Schwaben, Niederbayern, Oberpfalz und 
Oberbayern, 

• der Landschaftsverband Westfalen-Lippe, 

• das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz, 

• das LSGV Saarland, 

• der KSV Sachsen und 

• die Sozialagentur Sachsen-Anhalt. 

Die Auswertung der Rückmeldungen ergibt, dass alle überörtlichen Träger der Sozialhilfe 
regelmäßig die Pflichtteilsansprüche überleiten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez.: 
Bernd Finke 
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